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Veranstaltungskalender

Adelberg

Mittwoch, 01.04.2026
Passionsandacht
Dorfkirche
Evang. Verbundkirchengemeinde Schurwald

Sonntag, 05.04.2026
Auferstehungsgottesdienst
08:00 Uhr, Dorfkirche
Evang. Verbundkirchengemeinde Schurwald
Ostersonntagsgottesdienst
10:15 Uhr, Dorfkirche
Evang. Verbundkirchengemeinde Schurwald

Montag, 06.04.2026
Festgottesdienst am Ostermontag
11:00 Uhr, Ulrichskapelle
Katholische Kirchengemeinde
Osterspaziergang von Brunnen zu Brunnen
13:30 Uhr, vom Dorfplatz zum Kloster
Obst- und Gartenbauverein Adelberg e.V.

Birenbach

Samstag, 4. April
Andacht zur Grablege Christi
Um 10:00 Uhr, Katholische Kirchengemeinde 
in der Wallfahrtskirche Birenbach

Dienstag, 7. April
Gottesdienst mit Krankensalbung
Um 14:30 Uhr, Krankenpflegeverein und Katholische Kirchen-
gemeinde im Gemeindehaus Wäschenbeuren

Börtlingen

06.04.2026
Schnitzeljagd, Heimatverein Breech

10.04.2026
Repair-Café

Nähere Einzelheiten zu den Veranstaltungen entnehmen Sie 
bitte dem Gemeindeteil

Rechberghausen

Donnerstag, 2. April
14:30 Uhr Seniorennachmittag, Evang. Gemeindesaal „Im Horben“, 
Evang. Kirchengemeinde
20:00 Uhr Abendmahlgottesdienst am Gründonnerstag, 
Kath. Kirche

Freitag, 3. April
10:00 Uhr Abendmahlgottesdienst in Bartenbach, 
Evang. Kirchengemeinde

Samstag, 4. April
07:00 - 11:30 Uhr Wochenmarkt auf dem Unteren Kirchplatz, 
Gemeinde
20:00 Uhr Feier der Osternacht, Kath. Kirche, 
Kath. Kirchengemeinde
21:00 Uhr Osternachtsfeier, Evang. Kirche, 
Evang. Kirchengemeinde

Sonntag, 5. April
09:30 Uhr Festgottesdienst an Ostern, Kath. Kirche, 
Kath. Kirchengemeinde

Gemeindeverwaltungsverband

Amtliche Bekanntmachungen

Veröffentlichung des Entwurfs der  
2. Änderung des Flächennutzungsplans 
2020 des Gemeindeverwaltungsverbands 
(GVV) Östlicher Schurwald

Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands 
Östlicher Schurwald hat am 02.07.2024 in öffentlicher Sitzung 
den Entwurf der 2. Änderung des Flächennutzungsplans 2020 
gebilligt und beschlossen, diese nach § 3 Abs. 2 Baugesetz-
buch (BauGB) zu veröffentlichen.
Das Plangebiet liegt am südlichen Ortsrand der Gemeinde 
Rechberghausen im Gewann „Lindach“.
Der Geltungsbereich der Änderung des Flächennutzungsplans 
schließt im Norden direkt an das bestehende Gewerbegebiet 
„Vor dem Lindach“ an und wird im Westen durch das Sport-
gebiet Lindach begrenzt. Es erstreckt sich von diesem Sport-
gebiet ca. 90 m nach Osten bis zu dem Böschungsbewuchs 
entlang der ehemaligen Bahnstrecke (heute Fuß- und Radweg). 
Das Plangebiet erstreckt sich vom Ende der Steebstraße ca.
140 m nach Süden, was ungefähr der bestehenden Eingrünung 
des angrenzenden Sportplatzes entspricht.
Für den Geltungsbereich ist der Entwurf des zeichnerischen 
Teils der 2. Änderung des Flächennutzungsplans in der Fas-
sung vom 02.07.2024 maßgebend.
Der Planbereich ist im folgenden Planausschnitt dargestellt:

Ziele und Zwecke der Planung
Mit der Änderung des Flächennutzungsplans sollen die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erweiterung des 
Gewerbegebiets Lindach geschaffen werden. Ziel ist die Bereit-
stellung von dringend notwendigen Gewerbebauflächen.

Umweltbezogene Informationen
Bestandteil der veröffentlichten Unterlagen sind auch die be-
reits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen. Folgen-
de Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar:
• Umweltbericht zum Bebauungsplan mit Darlegung der 

Ziele des Umweltschutzes, der Feststellung des aktuellen 
Zustands, Beschreibung und Bewertung der baubedingten, 
anlagebedingten und betriebsbedingten Auswirkungen der 
Planung auf die betroffenen Schutzgüter Arten und Biotope, 
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Biodiversität, Biotopverbund, Boden und Geologie, Wasser, 
Klima/Luft, Landschaftsbild und Erholung, Mensch, Kultur 
und Sachgüter;

• Artenschutz-Voruntersuchung mit Darlegung der mit Dar-
legung der vor Ort ermittelten Habitatstrukturen und deren 
Potenziellen Eignung für Flora und Fauna, Ergebnisse der 
Prüfung der Auswirkungen des Planvorhabens auf den Ar-
tenschutz (Vögel/Fledermäuse, Tag- und Nachfalter, Sonsti-
ge Anhang-IV-Tier- und Pflanzen-Arten).

• Geotechnischer Bericht mit Darlegung der Untergrund- und 
Grundwasserverhältnisse, der Untersuchungsergebnisse der 
bestehenden Fahrbahndecke im Anschlussbereich, Ergeb-
nisse der Untersuchungen auf Kampfmittelbelastungen;

• Stellungnahmen mit umweltbezogenen Informationen, 
die im Zuge der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
und der Behörden eingegangen sind:

• RPS mit Hinweis zur Lage des Plangebiets im Regionalen 
Grünzug;

• Landratsamt Göppingen mit Hinweisen zu angrenzenden 
Schutzgebieten und geschützten Biotopen, zu angrenzenden 
Bruthabitaten von Vögeln, zur Regenwasserbewirtschaftung, 
zur Betroffenheit landwirtschaftlicher Nutzflächen;

Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 2 BauGB)
Der Entwurf der 2. Änderung des Flächennutzungsplans 2020 
mit zugehöriger Begründung, Umweltbericht, die vorliegenden 
umweltbezogenen Informationen sowie der Inhalt der öffentli-
chen Bekanntmachung werden

vom 09.04.2026 bis einschließlich zum 12.05.2026  
(Veröffentlichungsfrist)

im Internet veröffentlicht.
Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung und die oben ge-
nannten Unterlagen können auf der Homepage der Gemeinde 
unter 
https://www.rechberghausen.de/de/buergerservice-rathaus/
service/bebauungsplaene/bebauungsplanverfahren und unter 
http://www.m-quadrat.cc/downloads.php eingesehen werden.
Während der Veröffentlichungsfrist können Stellungnahmen 
abgegeben werden. Die Stellungnahmen sollen elektronisch an 
die E-Mail-Adresse info@gemeinde.rechberghausen.de über-
mittelt werden.
Bei Bedarf können die Stellungnahmen auch auf anderem Weg 
abgegeben werden (schriftlich oder mündlich zur Niederschrift, 
per Telefax unter der Fax-Nr. 07161-501-11).
Da das Ergebnis der Behandlung der Stellungnahmen mitgeteilt 
wird, ist die Angabe der Anschrift des Verfassers zweckmäßig.
Sollte eine persönliche Information zur Planung oder eine münd-
liche Stellungnahme zur Niederschrift zur Planung gewünscht 
werden, ist dies während der üblichen Öffnungszeiten möglich. 
Es wird um vorherige Terminvereinbarung gebeten.
Termine sind elektronisch über die E-Mail-Adresse 
dichtl@gemeinde.rechberghausen.de oder telefonisch unter 
07161-501-20 zu vereinbaren.
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht während 
der Veröffentlichungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt 
bleiben können.
Die oben genannten Unterlagen liegen zusätzlich während der 
Veröffentlichungsfrist an der Hinweistafel am Haupteingang 
(EG) des Rathauses der Gemeinde Rechberghausen, Amts-
gasse 4, 73098 Rechberghausen zu den üblichen Dienstzeiten 
öffentlich aus.
Rechberghausen, den 01.04.2026
gez.
Claudia Dörner
Bürgermeisterin

Straßenreinigung

Die Straßengrundreinigung wird dieses Jahr wie folgt 
durchgeführt:
Donnerstag, 09.04.2026:  Adelberg
Freitag, 10.04.2026:  Birenbach
Dienstag, 14.04.2026:  Börtlingen
Donnerstag, 16.04.2026: Rechberghausen
Freitag, 17.04.2026:  Rechberghausen
Bei der Grundreinigung wird insbesondere auch das restli-
che Streugut (Splitt) vom Winterdienst mit aufgenommen. 
Wir bitten deshalb die Einwohnerschaft um Mithilfe und, 
soweit notwendig, um eine rechtzeitige Reinigung der Geh-
wege.
Da mit den Kehrarbeiten am zeitigen Morgen begonnen 
wird, bitten wir auch alle Fahrzeugbesitzer darum, an die-
sen Tagen den Pkw usw. ab spätestens 6:30 Uhr nicht 
mehr am Fahrbahnrand (behindernd für das Reinigungs-
fahrzeug) zu parken.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe.
Nach der durchgeführten Grundreinigung erfolgt wieder 
die Aufnahme der turnusmäßigen Reinigungen entspre-
chend den örtlichen Regelungen.

Aus der Verbandsversammlung

Bericht aus der Sitzung am 25.03.2026

TOP 1: Verbandsgremien
Neues stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung 
für die Gemeinde Adelberg
Die Verwaltung hat das Gremium informiert, dass Herr Rolf 
Hasenwandel aus dem Gemeinderat der Gemeinde Adelberg 
und damit gleichzeitig auch als stellvertretendes Mitglied der 
Verbandsversammlung ausgeschieden ist. Als nachfolgendes 
stellvertretendes Mitglied wurde vom Gemeinderat der Ge-
meinde Adelberg mit Wirkung vom 27.11.2025 Herr Markus 
Köhler gewählt. Zudem hat die Verwaltung darüber informiert, 
dass sich infolge der Bürgermeisterwahl in Adelberg in nächster 
Zeit weitere Veränderungen an der Zusammensetzung der Ver-
bandsversammlung ergeben werden.

TOP 2: Haushaltsplanung
Erlass der Haushaltssatzung 2026
Die Verbandsversammlung hat einstimmig die Haushaltssat-
zung für das Jahr 2026 erlassen. Der Haushalt 2026 hat im Er-
gebnishaushalt ein Gesamtvolumen von 2.552.600 € (Vorjahr 
2.422.300 €). Der umlagefinanzierte Verband weist dabei kein 
ordentliches Ergebnis aus. Im Finanzhaushalt sind zusätzlich 
91.600 € (Vorjahr 433.400 €) für Investitionen eingeplant. Die im 
Vergleich zum Vorjahr deutlich geringeren Ausgaben für Inves-
titionsmaßnahmen resultieren insbesondere daraus, dass die in 
der mittelfristigen Finanzplanung seither im Jahr 2026 vorgese-
hene Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße „Oberhausen 
– Birenbach“ mit geschätzten Kosten von 1 Mio. € unter Be-
rücksichtigung der Haushalts- und Finanzlage der Mitgliedsge-
meinden des Verbands in der Finanzplanung nochmals um ein 
Jahr zurückgestellt worden ist. Für die Gebäudeunterhaltung 
der Schurwaldschule mussten im Jahr 2026 Mittel weitere Mit-
tel für die Erneuerung der Heizungssteuerung (66.300 €) veran-
schlagt werden, daher wurde der in der mittelfristigen Finanz-
planung im Jahr 2026 vorgesehene nächsten Bauabschnitt zur 
Sanierung von Holzfenstern (100.000 €) in der Finanzplanung 
zurückgestellt. Die von der Schulleitung der Schurwaldschule 
beantragten Mittel wurden vollumfänglich in den Haushaltsplan 
eingestellt. Die Umlagen fallen im Vergleich zum Vorjahr mit 
1.306.900 € um 13,39 % geringer aus.

TOP 3.1: Schurwaldschule
Erneuerung der Heizungssteuerung, Vergabe der Aufträge 
für den 2. Bauabschnitt Schulgebäude und Sporthalle
Im Jahr 2024 wurden die Arbeiten für den 1. Bauabschnitt zur 
Erneuerung der Heizungssteuerung im Schulgebäude verge-
ben, diese konnten zwischenzeitlich erfolgreich abgeschlossen 
werden. Der 1. Bauabschnitt ist mit Kosten von rund 43.900 € 
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